
ABWÄGUNGSTABELLE ZUR ZWISCHENABWÄGUNG  

Stand: 26.03.2024 

  

zu den eingegangenen Anregungen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit  

vom 12.08.2022 bis 19.09.2022 

(gem. § 3 Abs. 1 BauGB) 

und der 

frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

vom 08.08.2022 bis 19.09.2022 

(gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 

Zum Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften 

„GEWERBEGEBIET AM S-BAHNHOF – 2. ÄNDERUNG“,    

Vorentwurf vom 19.07.2022 

 

des Gemeinde Gärtringen 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

1 Verband Region Stuttgart 16.09.2022 

2 Regierungspräsidium Stuttgart Ref 21 14.10.2022 (Fristverlängerung) 

3 Landratsamt Böblingen 09.09.2022 

4 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 14.09.2022 

5 Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, GA 59141 11.08.2022 

6 Polizeipräsidium Ludwigsburg  20.09.2022 

7 Bundesnetzagentur, Referat 226: Richtfunk, Flugfunk, Navigations- und Ortungsfunk  - 

8 Deutsche Bahn AG - DB Netz Region Südwest  09.09.2022 

9 Netze BW GmbH  09.09.2022 

10 VVS-Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH  - 

11 Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart – Bezirkskammer Böblingen  - 

12 Kreishandwerkerschaft Böblingen  - 

13 Handwerkskammer Region Stuttgart – Geschäftsbereich Unternehmensservice  11.08.2022 

14 Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Amt Ludwigsburg  - 

15 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 17.08.2022 

16 Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 09.08.2022 

17 Transnet BW GmbH 08.08.2022 

18 Deutsche Telekom Technik GmbH – Technik Niederlassung Südwest 05.08.2022 

19 Unitymedia BW GmbH - 

20 Vodafone D2 GmbH – Niederlassung Stuttgart 06.09.2022 

21 Telefónica Germany GmbH & Co - 

22 Sparkassen-IT GmbH & Co. KG – Planauskunft 01.09.2022 

23 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen - 

24 Stadtwerke Herrenberg 

 

- 

25 Bürgermeisteramt Aidlingen 

 

22.09.2022 

26 Bürgermeisteramt Deckenpfronn 

 

09.08.2022 

27 Bürgermeisteramt Ehningen 

 

29.08.2022 

28 Bürgermeisteramt Hildrizhausen 

 

10.08.2022 
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Nr. Name Antwortschreiben vom 

29 Bürgermeisteramt Nufringen 

 

10.08.2022 

30 Stadt Herrenberg 

 

06.09.2022 

 

Folgende Verbände / Vereine wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gesondert informiert: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 NABU Gärtringen-Nufringen-Rohrau 

 

- 

V2 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 

 

- 

V3 ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club – Ortsgruppe Herrenberg / Oberes Gäu 

 

- 

V4 Bauernverbände Kreis Böblingen, Calw, Esslingen, Freudenstadt e.V. 

 

- 

 

Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

Ö1  10.08.2022 

Ö2  05.07.2023 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

1 

 

 

Verband Region Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine weitere Stellungnahme ist nicht eingegangen.  

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme des Regierungspräsidium Stuttgart mit 

zugehörigem Abwägungsvorschlag wird verwiesen (siehe Nr. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus raumordnerischer Sicht 

Bedenken bestehen (siehe hierzu nachfolgender 

Bewertungsvorschlag). 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und finden Beachtung 

in den Bebauungsplan-Unterlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. Die 

Einleitung des FNP-Änderungsverfahrens fand am 24.10.2022 statt.  

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Raumverträglichkeit des Standorts für großflächigen 

Einzelhandel 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart haben 

stattgefunden. Der Antrag zum Zielabweichungsverfahren nach § 24 

Landesplanungsgesetz (LPLG) bzw. § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz 

(ROG) der Gemeinde Gärtringen bzw. des Gemeindeverwaltungs-

verbands Gärtringen – Ehningen vom 05.02.2024 wurde am 

05.02.2024 beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht. Der 

positive Bescheid zum Zielabweichungsantrag liegt mit Schreiben 

des Regierungspräsidium Stuttgart vom … vor.  folgt 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Siehe 

obenstehender Bewertungsvorschlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

Textliche Festsetzungen 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abteilungen 4 und 8 

Fehlanzeige melden.  

 

 

 

Das aktuelle Formblatt fand bereits Berücksichtigung.  

 

 

Dem RPS wird eine Mehrfertigung in digitalisierter Form (pdf-Datei) 

zugeschickt.  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baurecht 

 

Der Verband Region Stuttgart und das Regierungspräsidium Stuttgart 

wurden bereits in diesem Verfahren beteiligt (siehe Stellungnahmen 

Nr. 1 und 2 mit zugehörigem Bewertungsvorschlag).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 3 

 

 

 

Der Schreibfehler wird korrigiert. Das korrekte Datum ist der 

15.02.2001. 

 

Die Vorschriften hinsichtlich des Klimaschutzgesetzes werden 

konkreter formuliert (nun in Kapitel D8). 

Ein Hinweis auf das Gebäude-Elektromobiliätsinfrastruktur-Gesetz 

wird im Textteil ergänzt unter Kapitel D9. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen, 

wenn keine Bedenken seitens des Verbands Region Stuttgart, der 

Raumordnungsbehörde oder betroffenen Nachbarkommunen 

vorgebracht werden (auf die Stellungnahmen inkl. der 

Bewertungsvorschläge zu den Stellungnahmen Nr. 1, 2 und 25 wird 

verwiesen).  

 

Immissionsschutz 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es 

bestehen keine Bedenken. 

 

 

Naturschutz 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken / Anregungen 

bestehen. 

Nebenstehende Ausführungen zur Ausgleichsfläche werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 3 

 

 

Der notwendig werdende Ausgleich für die Überplanung der 

öffentlichen Grünfläche wird in der weiteren Bearbeitung des 

Umweltberichts bilanziert und im weiteren Verfahren konkretisiert und 

mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

Landwirtschaft 

Im Änderungsbereich 3 wird ein Gewerbegebiet festgesetzt.  

Aufgrund der geringen Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 

Flächen (Änderungsbereich 3) bestehen seitens der Unteren 

Landwirtschaftsbehörde keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

 

Die Ausgleichsmaßnahme (Pflanzung von 35 Bäumen) ist bereits 

vollzogen. Diese war nicht Bestandsteil des vorliegenden 

Bebauungsplanverfahrens.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Bedenken zurückgestellt 

werden können.  

Bei der Realisierung von weiteren notwendigen artenschutz- und 

naturschutzrechtlichen Ersatz- oder Ausgleichsmaßnahmen 

außerhalb des Bebauungsplanes sind hochwertige 

landwirtschaftlichen Ertragsflächen zu schonen.  Aus jetziger Sicht 

und auf Grundlage des Artenschutzrechtlichen Gutachtens sind keine 

artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen auf 

landwirtschaftlichen Flächen vorgesehen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine abschließende 

Stellungnahme erst im Laufe des Verfahrens erfolgt.  

 

Wasserwirtschaft 

Abwasser- Niederschlagswasserbeseitigung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen.  

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 3 

 

 

 

Entsprechende Maßnahmen sind bereits im Textteil und Begründung 

aufgenommen. 

Altlasten 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

Bodenschutz 

Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung ist Teil des Umweltberichtes 

und wird im weiteren Verfahren ergänzt. Vor der Ausführung wird ein 

Bodenschutz- und Bewertungskonzept vorgelegt.  

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird entsprechend 

Ökokontoverordnung und dem Leitfaden durchgeführt.  

Entsprechende Maßnahmen werden im Umweltbericht formuliert.  

Nebenstehende Ausführungen finden Eingang in den Umweltbericht.  

 

 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

bereits in den Bebauungsplanunterlagen vorhandenen Hinweise, 

Textteil Kapitel D3, werden entsprechend ergänzt.  

Diese betreffen zum Teil die Ausführungsplanung, nicht die 

Bebauungsplanung. Die Anregungen finden dort entsprechend 

Berücksichtigung.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme/ 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 3 

 

 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

bereits in den Bebauungsplanunterlagen vorhandenen Hinweise, 

Textteil Kapitel D2 und D3, werden entsprechend ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone IIIB des 

Wasserschutzgebietes für die Trinkwasserfassungen des ZV 

Ammertal-Schönbuchgruppe und der Stadt Herrenberg. Ein 

entsprechender Hinweis wurde bereits in den Textteil aufgenommen 

(Kap. C1). 

Nebenstehender Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das 

Plangebiet ist bereits nahezu vollständig bebaut. Ein Trennsystem 

besteht bereits. Für den neu hinzugekommenen Änderungsbereich 3 

gilt ebenfalls: Es ist eine nach Schmutzwasser sowie nach 

verschmutztem und unverschmutztem Regenwasser 

(Dachflächenwasser) getrennte Abwasserbeseitigung einzurichten. 

Das Dachflächenwasser ist in den nördlich-östlich angrenzenden 

Graben einzuleiten. Häusliche und gewerbliche Abwässer sowie das 

sonstige Oberflächenwasser (z.B. aus Straßen- oder Hofflächen) sind 

an den Schmutzwasserkanal anzuschließen.   

 

 

 

Kenntnisnahme /  

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 3 

 

 

Der Bebauungsplan enthält bereits die Festsetzung, dass die 

unbebauten Grundstücksflächen zu begrünen sind (Pflanzzwang 3, 

siehe Textteil, Kapitel A9.1). Zudem wird ein Passus bzgl. der 

Schottergärten aufgenommen (Kapitel A7.6, D11).  

Die Anmerkung wird in den Bebauungsplan-Textteil, unter Hinweise 

Kapitel C1, ergänzt. Eine Versickerung ist derzeit nicht vorgesehen.  

 

Die Festsetzung zum Oberflächenbelag privater Stellplätze (Ziff. A7.3) 

wird entsprechend angepasst.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dies ist Sache der 

Ausführungsplanung und findet dort entsprechend Berücksichtigung. 

 

Die nebenstehenden Anmerkungen werden in den Bebauungsplan-

Textteil, unter Hinweise Kapitel D4, ergänzt. 

 

s.o. 

 

 

Oberflächengewässer 

Eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des 

Niederschlagswassers in den nördlichen Graben wird beantragt. Dies 

findet im Zuge der Ausführungsplanung, außerhalb des 

Bebauungsplanverfahrens statt.  

Nebenstehender Passus wird in den Bebauungsplan-Textteil unter 

Hinweise, Kapitel D5, aufgenommen sowie ebenfalls in der 

Begründung, Kapitel 5.3, ergänzt. Maßnahmen für den Schutz bei 

Starkregenereignissen sind auf Grundlage des 

Starkregenrisikomanagement der Gemeinde Gärtringen SRRM zu 

planen und auszuführen. 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 3 

 

 

 

Straßenbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen.  

 

Die Anbauverbotszone ist bereits im Bebauungsplan nachrichtlich 

aufgenommen (Textteil unter Hinweise, Kap. C2 sowie im 

zeichnerischen Teil).  

Das Plangebiet ist bereits nahezu vollständig bebaut. Daher ist nicht 

von einer übermäßigen Zunahme des Verkehrs auszugehen.  

Durch die nahe Bebauung zur Kreisstraße 1077 sind ggfs. geeignete 

Lärmschutzmaßnahmen notwendig.  

Die Flurstücke innerhalb des Geltungsbereichs sind bereits 

weitgehend bebaut und für die wenigen Freiflächen liegen noch keine 

Planungen vor. Somit ist eine konkrete Schalltechnische 

Untersuchung für das Gesamtgebiet nicht sinnvoll. Auf die 

entsprechenden Vorgaben der DIN 18005-1 (Schallschutz im 

Städtebau), der TA Lärm und der 16. BImSchV 

(Verkehrslärmschutzverordnung) bei der Ermittlung der 

Schalleinwirkungen und den damit verbundenen 

Schallschutzmaßnahmen wird verwiesen. 

Die vorgenannten Maßnahmen und die damit verbundenen Kosten 

sowie weitere Schalltechnische Untersuchungen konkretisiert für 

neue Planungen sind vom Bauherrn / Bauträger selbst zu tragen, zu 

veranlassen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 

genehmigen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine rechtlichen Vorgaben 

aufgrund fachgesetzlicher Regelungen gibt, die im Regelfall nicht 

überwunden werden können. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine beabsichtigten 

eigenen Planungen und Maßnahmen die den Plan berühren können 

gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 4 

 

 

 

 

Geotechnik 

Die nebenstehenden Ausführungen sind bereits (in ausführlicherer 

Form) im Textteil, unter Kapitel D4, vorhanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boden 

Die Bewertung der Bodenfunktionen wird mit der unteren 

Bodenschutzbehörde auf Grundlage der dort flurstücksgenau 

vorliegenden Daten abgestimmt. Der Umweltbericht wird im weiteren 

Verfahren ergänzt. 

 

Mineralische Rohstoffe 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 4 

 

 

 

Grundwasser 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil, unter Kapitel C1, 

aufgenommen.  

 

 

Bergbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

 

Geotopschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

Allgemeine Hinweise 

Im Geotopkataster des LGRB sind im Geltungsbereich und in der 

Umgebung keine Datensätze vermerkt. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

6  

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird berücksichtigt, dass zukünftige Anfragen an die 

nebenstehende Adresse gesendet werden. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen 

Bedenken/ Anregungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 8 

 

 

Die im Geltungsbereich des vorgelegten Bebauungsplans liegende 

Teilfläche des Bahngrundstücks befindet sich im Änderungs-

bereich 1. Im Änderungsbereich 1 soll das bestehende Planungsrecht 

lediglich hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung geändert werden. 

Die übrigen planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen 

Bauvorschriften der rechtsverbindlichen Bebauungspläne 

„Gewerbegebiet Am S-Bahnhof“, in Kraft getreten am 02.09.1999 und 

„Gewerbegebiet Am S-Bahnhof, 1. Änderung“, in Kraft getreten am 

06.08.2020, gelten fort. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet Am S-Bahnhof“, in Kraft getreten am 02.09.1999, ist 

lediglich nachrichtlich aufgenommen. Die Festsetzungen inkl. 

Legende ergeben sich demnach aus dem rechtsverbindlichen 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am S-Bahnhof“, in Kraft getreten am 

02.09.1999. 

Die Deutsche Bahn AG wird weiterhin am Verfahren beteiligt und 

erhält am Ende des Verfahrens das Abwägungsergebnis. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme Stromversorgung 

Die Versorgungsleitungen für die Stromversorgung im Bereich 3 sind 

bereits im Planteil unter den Hinweisen lagerichtig aufgenommen und 

Leitungsrechte festgesetzt. 

Für die Bereiche 1, 2a und 2b werden nur die Art der baulichen 

Nutzung geändert, es gelten die Festsetzungen des Bebauungsplans 

„Gewerbegebiet am S-Bahnhof“, in Kraft getreten am 02.09.1999, und 

des Bebauungsplans „Gewerbegebiet am S-Bahnhof, 1. Änderung“, 

in Kraft getreten am 06.08.2020. Die Leitungen befinden sich 

überwiegend in den öffentlichen Flächen. Zwei Stromleitungen liegen 

geringfügig innerhalb des Flurstücks 5584. Das betroffene 

Grundstück ist bereits bebaut. Die Leitung befindet sich außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksfläche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 9 

 

 

 

 

Die Ausweisung einer Fläche für eine Umspannstation ist nur im 
Änderungsbereich 3 möglich und ist im Planungsprozess im weiteren 
Verfahren festzulegen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Nebenstehende Hinweise werden in den Bebauungsplan-Textteil, 

unter Hinweise (Kapitel D10), aufgenommen. 

 

 

Die Netze BW wird weiterhin am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

Stellungnahme Gas (Mittel- und Niederdruck) 

Die öffentlichen Verkehrsflächen bestehen bereits. Eine Änderung ist 

nicht vorgesehen.  

Die Gasversorgungsleitungen (Mittel- und Niederdruck) sind bereits 

im Änderungsbereich 3 mit einem entsprechenden Leitungsrecht (2m 

Schutzstreifen) gesichert. Die Gasversorgungsleitungen (Mittel- und 

Niederdruck) im Änderungsbereich 1, 2a und 2b befinden sich in 

öffentlichen Flächen. 

Nebenstehende Hinweise werden in den Bebauungsplan-Textteil, 

unter Hinweise (Kapitel D10), aufgenommen. 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 9 

 

 

 

 

 

Stellungnahme Gas (Hochdruck) 

Die Gasversorgungsleitungen (Hochdruck) sind bereits im 

Änderungsbereich 3 mit einem entsprechenden Leitungsrecht 

gesichert.  

Die Gasversorgungsleitungen (Hochdruck) im Änderungsbereich 1, 

2a und 2b befinden sich entweder in öffentlichen Flächen oder sind 

als Leitungsrechte bereits gesichert (siehe Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet am S-Bahnhof“, in Kraft getreten am 02.09.1999). 

Nebenstehende Hinweise werden in den Bebauungsplan-Textteil, 

unter Hinweise (Kapitel D10), aufgenommen. 

 

 

 

Dies ist nicht Sache der Bebauungsplanung, sondern der 

Ausführungsplanung. Eine Berücksichtigung findet im Zuge dessen 

statt.  

 

s.o. 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehender Plan wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

13 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen Teile der 

Festsetzungen Einwände bestehen.  

 

 

 

 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

In den Textteil zum Bebauungsplan wird Einzelhandel in 

untergeordnetem Umfang (Handwerkerprivileg) ausnahmsweise 

ermöglicht.  

 

Eine weitere Beteiligung am Verfahren findet statt.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

Eine weitere Beteiligung am Verfahren findet nicht statt.  

 

Nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen und findet 

in künftigen Verfahren Berücksichtigung.  Das LRA Böblingen wurde 

bereits beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

Künftige Anfragen werden an nebenstehende Mailadresse gesendet.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Geltungsbereich keine 

Höchstspannungsfreileitung befindet. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

Eine weitere Beteiligung am Verfahren findet nicht statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Geltungsbereich 

Telekommunikationslinien der Telekom befinden. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Dies ist Sache 

der Ausführungsplanung und findet dort Berücksichtigung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

18 

 

 

 

 

Nebenstehender Plan wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

22 

 

 

 

 

Die Versorgungsleitungen (Glasfaser) im Änderungsbereich 3 werden 

im Planteil lagerichtig aufgenommen und Leitungsrechte festgesetzt 

mit einem Schutzstreifen von 1,0m. Durch die anderen vorhandenen 

Leitungen und deren überschneidenden Schutzstreifen vergrößert 

sich der benötigte Schutzstreifen für die S-IT Leitung von 0,15m 

(siehe Mail der S-IT vom 25.10.2022) auf 1,0m. Der bisher mit der 

überbaubaren Grundstücksfläche zu den Leitungsrechten 

vorgesehene Abstand von 2,5 m wird nun auf 1,0 m verringert. Die  

überbaubare Grundstücksfläche verringert sich aus diesen Gründen.

 

 

Für die Bereiche 1, 2a und 2b werden nur die Art der baulichen 

Nutzung geändert, es gelten die Festsetzungen des Bebauungsplans 

„Gewerbegebiet am S-Bahnhof“, in Kraft getreten am 02.09.1999, und 

des Bebauungsplans „Gewerbegebiet am S-Bahnhof, 1. Änderung“, 

in Kraft getreten am 06.08.2020. Die Leitungen befinden sich 

überwiegend in den öffentlichen Flächen. 

Die anderen Leitungsträger wurden ebenfalls am Verfahren beteiligt.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Dies ist Sache 

der Ausführungsplanung und findet dort Berücksichtigung.  

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

22 

 

 

 

 

Nebenstehender Plan wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Information wird zur Kenntnis genommen. Die Vorhaben der 

Gemeinde Aidlingen waren bereits bekannt. Überschneidungen im 

Einzugsgebiet sind jedoch kaum vorhanden. Die Vorhaben in 

Aidlingen richten sich überwiegend an der Versorgung der eigenen 

Bevölkerung aus (siehe hierzu GMA-Auswirkungsanalyse für die 

Erweiterung des Rewe-Marktes vom Februar 2022). Umgekehrt 

greifen auch die Projekte in Gärtringen nicht auf das 

Kaufkraftpotenzial der Gemeinde Aidlingen zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

26 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

29 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

Eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren findet nicht 

statt.  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

30 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken/ Anregungen 

bestehen. 

Eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren findet nicht 

statt.  

Für künftige Beteiligungen wird die neue E-Mailadresse verwendet. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 

 

Berücksichtigung 



Gemeinde Gärtringen Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Gewerbegebiet am S-Bahnhof, 2. Änderung“ 43/47 

 

 

Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ausweisung eines 

Sondergebietes begrüßt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

Zielsetzung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet am S-Bahnhof, 2. 

Änderung“ ist für den Änderungsbereich 2a die Schaffung einer 

planungsrechtlichen Grundlage für eine Genehmigung für die erneute 

Erweiterung der bereits langjährig im Plangebiet ansässigen Aldi-Süd 

Filiale. Aus diesem Grund sieht der Bebauungsplan eine Ausweisung 

der Fläche (Änderungsbereich 2a) als Sondergebiet gem. § 11 

BauNVO vor.  

Eine Festsetzung wie nebenstehend erwähnt (zusätzliche Zulässigkeit 

von Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 BauNVO) soll nicht getroffen werden.   

Sollte Aldi die Fläche künftig für eine andere Nutzung verwenden 

wollen, wäre es möglich, den Bebauungsplan entsprechend zu 

ändern.  

 

 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Siehe untenstehenden Bewertungsvorschlag 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

Siehe obenstehenden Bewertungsvorschlag 

 

„[…] Bei den geplanten erweiterten Einzelhandelsbetrieben handelt 

es sich aufgrund der vorgesehenen Verkaufsfläche (1.300 m² bzw. 

800 m²) um großflächigen Einzelhandel bzw. eine in der Summe 

großflächige Einzelhandelsagglomeration. Entsprechende Vorhaben 

sind in der Gemeinde Gärtringen (nur) zulässig, wenn sie 

ausschließlich der Grundversorgung der Einwohner dienen und keine 

schädlichen Auswirkungen insbesondere auf die wohnortnahe 

Versorgung auch in benachbarten Gemeinden zu erwarten sind 

(Plansatz 2.4.3.2.2 (Z) Abs. 4).  

Bei Lebensmittel- bzw. Drogeriemärkten handelt es sich aufgrund des 

Sortiments um Vorhaben der Grundversorgung, die im Wesentlichen 

die Sortimente Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerieartikel 

umfasst. Andere Sortimente sind auf höchstens 10 % der 

Gesamtverkaufsfläche zu begrenzen (Plansatz 2.3.2.2.2 (Z) Abs. 4 

Regionalplan). Dies ist im vorliegenden Vorentwurf des Bebauungs-

plans über entsprechende Festsetzungen sichergestellt.“   
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Beschluss-

empfehlung 

Ö2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet am S-Bahnhof – 2. Änderung“ 

ändert für den Änderungsbereich 1 lediglich, dass 

Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig sind. (Untergeordnete 

Einzelhandelsverkaufsflächen für Handwerks- und 

Dienstleisterbetriebe sowie Betriebe des produzierenden / 

verarbeitenden Gewerbes für am Betriebsstandort selbst produzierte 

Waren oder – bei Handwerks- und Dienstleisterbetrieben - 

eingekauften, in engem Zusammenhang mit der Tätigkeit des 

Betriebs stehende Waren, können ausnahmsweise zugelassen 

werden, sofern die Verkaufsfläche eine untergeordnete Einrichtung 

der vorhandenen bzw. der geplanten Geschossfläche darstellt. Als 

untergeordnet in diesem Sinne werden beurteilt max. 10% der 

vorhandenen bzw. geplanten Geschossfläche, höchstens jedoch 

max. 150 m² Verkaufsfläche (Handwerkerprivileg)).  

Die übrigen planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen 

Bauvorschriften der rechtsverbindlichen Bebauungspläne 

„Gewerbegebiet Am S-Bahnhof“, in Kraft getreten am 02.09.1999 und 

„Gewerbegebiet Am S-Bahnhof, 1. Änderung“, in Kraft getreten am 

06.08.2020, gelten fort. Diese sind nicht Gegenstand des aktuellen 

Bebauungsplanverfahrens.  
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empfehlung 

Zu 

Ö2 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Begründung zum Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben in 

einem Teilbereich des Bebauungsplangebietes (Änderungsbereich 1) 

ist ausführlich in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt. Als 

Grundlage wurde u.a. ein Einzelhandelsgutachten erstellt 

(„Planungsrechtliche Begründung zum Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet am S-Bahnhof, 2. Änderung“ in Gärtringen, GMA, 

Ludwigsburg, den 18.10.2021“). Zudem haben intensive 

Abstimmungen mit den Behörden stattgefunden.  

Grundsätzlich gilt: Eine im Zuge des Bebauungsplans erstellte 

Einzelhandelsuntersuchung ergab, dass im Großteil des bereits 

bebauten Plangebietes (Änderungsbereich 1) keine 

Einzelhandelsbetriebe vorhanden sind. Für diesen Bereich soll 

Einzelhandel ausgeschlossen werden, um entsprechend des 

regionalplanerischen Schwerpunkts Agglomerationen zu verhindern. 

Der Ausschluss dient zudem dazu, das Gewerbegebiet verstärkt dem 

produzierenden und verarbeitenden Gewerbe vorzubehalten bzw. 

vorrangig Nutzungen anzusiedeln, die nicht auch die Möglichkeit 

haben, sich in anderen Baugebieten ansiedeln zu können. 
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